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Sozialleistungen –  
Neuerungen 2026 
 
Die wichtigsten Daten im Bereich Sozialversicherungen und Vorsorge haben wir für Sie in Kurzform  
zusammengefasst: 

 
1. Säule AHV/ALV und Vorsorge 2. Säule / Säule 3a 

 
  2026 2025 

AHV Freigrenze für Rentner pro Jahr 
(*kann jährlich bestimmt werden) 

CHF 16’800 
oder 0* 

16'800 
oder 0* 

AHV Freigrenze / Entgelt aus Nebenerwerb pro Jahr CHF 2’500 2’500 

ALV Höchstlohngrenze pro Jahr für max. ALV-Abzug von je 1.1% CHF 148’200 148’200 

BVG-Mindestjahrlohn CHF 22’680 22’680 

BVG Minimaler koordinierter BVG-Lohn CHF 3’780 3’780 

BVG Koordinationsabzug CHF 26’460 26’460 

BVG Maximaler koordinierter BVG-Lohn CHF 64’260 64’260 

BVG Jahreslohnobergrenze CHF 90’720 90’720 

BVG Mindestzinssatz für obligatorischen Teil   1.25% 1.25% 

Säule 3a mit BVG CHF 7’258 7’258 

Säule 3a für selbständig Erwerbende ohne BVG 
20% v. Erwerbseinkommen, jedoch max.: 

 
CHF 

 
36’288 

 
36’288 

 
Renten 

 
  2026 2025 

Minimale einfache Rente pro Monat CHF 1’260 1’260 

Maximale einfache Rente pro Monat CHF 2’520 2’520 

Maximale Ehepaarrente pro Monat CHF 3’780 3’780 

Minimale Witwen- und Witwerrente pro Monat CHF 1’365 1’008 

Maximale Witwen- und Witwerrente pro Monat CHF 2’730 2’016 

Minimale Waisen- und Kinderrente CHF 510 504 

Maximale Waisen- und Kinderrente CHF 1’020 1’008 
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Säule 3a – nachträgliche Einkäufe ab 2026 möglich 
 
Personen, die 2025 nicht über die nötigen Mittel verfügten oder vergessen haben, in die Säule 3a  
einzubezahlen, können den fehlenden Beitrag 2026 erstmals rückwirkend einzahlen. Bei Beitragslücken in 
einem Jahr ist der Einkauf künftig bis zu zehn Jahre rückwirkend möglich. Rückwirkende Einkäufe sind nur 
dann möglich, wenn eine Person ein AHV-pflichtiges Einkommen hatte, aber keinen oder nicht den  
gesamten möglichen Beitrag einbezahlte. Ein Einkauf setzt weiter voraus, dass der ordentliche  
Jahresbeitrag im betreffenden Jahr vollständig entrichtet wird. Der Einkauf ist, wie auch der ordentliche 
Jahresbeitrag, vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen abzugsfähig. Die Option steht sowohl  
Arbeitnehmenden als auch Selbständigerwerbenden offen. 
 
13. AHV Rente 
 
AHV-Rentnerinnen und -Rentner erhalten 2026 erstmals eine 13. AHV-Rente. Der zusätzliche Betrag 
entspricht einem Zwölftel (8,33%) aller von Januar bis Dezember 2026 bezogenen Monatsrenten. 
Die 13. AHV-Rente wird in Form eines Zuschlags zusammen mit der Dezemberrente ausbezahlt.  
Somit erhalten nur Versicherte, die im Monat Dezember 2026 Anspruch auf eine AHV-Rente haben, 
diesen Zuschlag. Für die Berechnung und die Ausrichtung der 13. AHV-Rente sind die AHV- 
Ausgleichskassen zuständig. Die Finanzierung der 13. AHV-Rente wird möglicherweise über eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer erfolgen (frühestens ab 2028). 
 


